1.

Überschreitung der Drei-Objekt-Grenze durch Aufteilung im Kaufvertrag
Die zur Abgrenzung der Vermögensverwaltung vom gewerblichen Grundstückshandel dienende Drei-Objekt-Grenze ist überschritten, wenn der Kaufvertrag zwar über einen unabgeteilten Miteigentumsanteil abgeschlossen wurde, das Grundstück jedoch in derselben Urkunde in Wohneinheiten und Gewerbeeinheiten aufgeteilt wurde, von denen dem Erwerber mehr als drei Einheiten zugewiesen wurden. BFH, Urteil vom 30.09.2010, IV R 44/08
2.

Berechnung der nicht abziehbaren Schuldzinsen
1.
Die auf die Finanzierung von Umlaufvermögen entfallenden Schuldzinsen sind nicht ungekürzt abziehbar. 

2.
Bei der Berechnung der nicht abziehbaren Schuldzinsen des Wirtschaftsjahres 1998/1999 sind bei einer verfassungskonformen Auslegung des § 4 Abs. 4 a EStG i.V.m. § 52 Abs. 11 Satz 1 EStG Überentnahmen des Kalenderjahres 1998 nicht zu berücksichtigen. BFH, Urteil vom 23.03.2011, X R 28/09
3.

Zivilprozesskosten als außergewöhnliche Belastungen
1. 
Zivilprozesskosten können Kläger wie Beklagtem unabhängig vom Gegen-stand des Prozesses aus rechtlichen Gründen zwangsläufig erwachsen (Änderung der Rechtsprechung). 

2. 
Unausweichlich sind derartige Aufwendungen jedoch nur, wenn die beabsichtigte Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung hinreichende Aussicht auf Erfolg bietet und nicht mutwillig erscheint. 
3. 
Zivilprozesskosten sind jedoch nur insoweit abziehbar, als sie notwendig sind und einen angemessenen Betrag nicht überschreiten. Etwaige Leistungen aus einer Rechtsschutzversicherung sind im Rahmen der Vorteilsanrechnung zu berücksichtigen. BFH, Urteil vom 12.05.2011, VI R 42/10
4.

Steuerbefreiung des Grundstückserwerbs im Rahmen der 
Vermögensauseinandersetzung nach der Scheidung
1. 
Vereinbaren Ehegatten zur Regelung der Vermögensauseinandersetzung im Zusammenhang mit ihrer Scheidung, dass sie vorerst Miteigentümer des weiterhin von einem Ehegatten und dem gemeinsamen Kind genutzten Wohnhauses bleiben, und erhält der nutzende Ehegatte ein notariell beurkundetes Ankaufsrecht für den Miteigentumsanteil des anderen Ehegatten, ist ein nach der Scheidung aufgrund des Ankaufsrechts erfolgter Erwerb vom früheren Ehegatten nach § 3 Nr. 5 GrEStG steuerfrei. 
2. 
§ 3 Nr. 5 GrEStG begünstigt nicht den Grundstückserwerb vom Gesamtrechtsnachfolger des geschiedenen Ehegatten. BFH, Urteil vom 23.03.2011, II R 33/09
5.

Umsatzsteuerhinterziehung durch Vortäuschung einer 
innergemeinschaftlichen Lieferung von Gebraucht-PKW
1. 
Art. 103 Abs. 2 GG schließt jede Rechtsanwendung aus, die - tatbestandsausweitend - über den Inhalt einer gesetzlichen Sanktionsnorm hinausgeht. Dabei ist der mögliche Wortlaut als äußerste Grenze zulässiger richterlicher Interpretation aus der Sicht des Normadressaten zu bestimmen (vgl. BVerfG, 23.06.2010 - 2 BvR 2559/08 - BVerfGE 126, 170). 
2. 
Bei Blankettstrafgesetzen unterliegen neben der Strafnorm auch die sie ausfüllenden Vorschriften den sich aus Art. 103 Abs. 2 GG ergebenden Anforderungen. Bei § 370 Abs. 1 AO handelt es sich um eine solche Blankettstrafnorm. Daher ist auch die Auslegung und Anwendung der ausfüllenden steuerrechtlichen Vorschriften am Maßstab des Art. 103 Abs. 2 GG zu messen. 

3. 
Der Wortlaut des § 6a Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 UStG, wonach die Steuerbefreiung voraussetzt, dass die Lieferung im Zielland der Umsatzbesteuerung "unterliegt", kann auch dahin gehend verstanden werden, dass die konkrete Lieferung im Zielland auch tatsächlich der Umsatzbesteuerung unterworfen wird. Etwas anderes ergibt sich nicht aus der Systematik des UStG. 
4. 
Steuerpflichtigen ist es regelmäßig möglich und zumutbar, eventuelle offene Rechtsfragen nach Aufdeckung des wahren Sachverhalts im Besteuerungsverfahren zu klären, statt auf das Bestehen einer vermeintlichen Strafbarkeitslücke zu hoffen. BVerfG, Nichtannahmebeschluss vom 16.06.2011, 2 BvR 542/09
